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[bookmark: tagesdatum]Stadtverwaltung Taucha	Taucha, 09.02.2026
Stadtrat

Protokoll

[bookmark: bezeichnung]zum öffentlichen Teil der 17. Sitzung des Stadtrates 

	Ort:
	[bookmark: raum]Ratssaal Erzbischof Wichmann

	Tag:
	[bookmark: wochentag][bookmark: datum]Donnerstag, 22.01.2026

	Zeit:
	[bookmark: beginnallgemein][bookmark: ende]17:00 Uhr bis 17:55 Uhr



Anwesenheit: 
Herr Tobias Meier
Frau Sigrid Wagner
Herr Andy Pritz
Frau Janine Habener
Frau Annelie Hampel
Herr Jochen Möller 
Frau Kristina Danz
Herr Uwe Kreyßig 
Herr Fridtjof Erbs
Herr Thomas Kabelitz
Herr Mario Maiczack
Herr Klaus Hofmann
Herr Tom Richter
Herr René Meyer
Herr Thomas Brade 
Frau Dana Goder

Entschuldigt fehlen aus persönlichen Gründen:
Frau Dr. Gisela Herold
Herr Frank Apitz 
Herr Eric Neundorf 
Frau Annette Scheller
Herr Jens Barthelmes

Entschuldigt fehlt aus dienstlichen Gründen:
Herr Dr. Marcus Mittendorf

JuPa: 
Frau Abbygail Schmidt
Frau Tessa Lauer 

Verwaltung:
Herr Andreas Windhövel
Herr Marcus Rietig
Herr Jens Rühling
Herr Helge Zacharias
Herr Marco Haferburg

Anmerkungen zur Tagesordnung:

TOP 1 öff. Protokollkontrolle: öffentliches Stadtratsprotokoll der 16. Sitzung vom 11.12.2025, Versendung 15.01.2026/keine Anmerkungen oder Hinweise durch den VA/FA am 19.01.2026
TOP 5 öff. Leasing Dienstfahrzeug für den Bauhof/Sitzungsvorlage 2026/003: wird abgesetzt und von der Tagesordnung genommen 
Grund: Das angebotene Fahrzeug von Toyota ist leider nicht mehr verfügbar. 

TOP 10 öff. Bürgerfragestunde: Bürgerfragen (aktuell 3 Themen; Fußverkehrscheck Schulen; Ginkgo-Bäume; Handlauf zum EMA/Schlossareal)

Es gibt keine weiteren Anmerkungen oder Hinweise zur Tagesordnung.

Abstimmung zur Tagesordnung:
Es sind 16 Stimmberechtigte anwesend.
Ja:			16 Stimmen
Nein:			keine
Enthaltungen:		keine
Befangenheit:		keine
Damit ist die Tagesordnung einstimmig bestätigt. 

Rederechte:

TOP 2/3	Herr Rietig
TOP 4		Herr Zacharias
TOP 6-9	Herr Rühling
TOP 10	Herr Rühling, Herr Haferburg, Herr Zacharias

TAGESORDNUNG

[bookmark: tagesordnung]Der Vorsitzende, Herr Tobias Meier, eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung fest. Kein Stadtratsmitglied widerspricht dem. Es sind 16 von 22 Stimmberechtigten anwesend. Der Stadtrat ist somit beratungs- und beschlussfähig.

Öffentlicher Teil:
[bookmark: über_öff_ende]
	[bookmark: tagesordnungöff]1.
	Protokollkontrolle (Stadtrat 11.12.2025) 
	

	2.
	Bekanntgabe des Wirtschaftsplanes der "Städtischen Gesellschaft" IBV Taucha mbH für die Jahre 2026 bis 2030
Vorlagen-Nr. 001/2026/V
	

	3.
	Haushalt 2025/2026 - Fortschreibung Haushaltsjahr 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung bis einschließlich 2029 nach § 80 Abs.5 SächsGemO: Stichtag 13.01.2026
Vorlagen-Nr. 2026/004
	

	4.
	Bebauungsplan Nr. 53 "Dorfteich Dewitz"
Beschluss zum Beenden des Bebauungsplanverfahrens
Vorlagen-Nr. 2026/001
	

	5.
	Leasing Dienstfahrzeug für den Bauhof
Vorlagen-Nr. 2026/003
	

	6.
	Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am 01.03.2026 im Gewerbegebiet "An der Autobahn" in der Stadt Taucha
Vorlagen-Nr. 2026/005
	

	7.
	Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am 30.08.2026 in der Stadt Taucha
Vorlagen-Nr. 2026/007
	

	8.
	Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am 27.09.2026 im Innenstadtbereich der Stadt Taucha
Vorlagen-Nr. 2026/008
	

	9.
	Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am 29.11.2026 im Innenstadtbereich der Stadt Taucha
Vorlagen-Nr. 2026/009
	

	10.
	Bürgerfragestunde 
	

	11.
	Verschiedenes 
	

	12.
	Anfragen der Stadträtinnen und Stadträte 
	



BESCHLÜSSE
[bookmark: anlagen]
	[bookmark: topbeginn][bookmark: topende]TOP 1: 
	[bookmark: zusatztopbetreff]Protokollkontrolle (Stadtrat 11.12.2025)



Das Protokoll zum öffentlichen Teil der 16. Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2025 der Legislatur 2024 bis 2029 liegt den Stadträtinnen und Stadträten seit 15.01.2026 vor. Es gibt keine Änderungen oder Anmerkungen. Weitere Anmerkungen oder Hinweise während der Sitzung werden nicht erteilt. Das Protokoll wird mit 16 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme und keiner Stimmenthaltung einstimmig bestätigt und von je einem Vertreter der Fraktionen FDP und AfD unterzeichnet. 

Abstimmungsergebnis: 
Es sind 16 Stimmberechtigte anwesend. 
Ja: 			16 Stimmen 
Nein:			keine 
Enthaltungen: 	keine
Befangenheit: 	keine 
Damit ist das Protokoll einstimmig bestätigt.

	TOP 2: 
	[bookmark: betreffbeginn][bookmark: betreffbeginn1][bookmark: betreffende][bookmark: abstimmende]Vorlage-Nr. 001/2026/V
Bekanntgabe des Wirtschaftsplanes der "Städtischen Gesellschaft" IBV Taucha mbH für die Jahre 2026 bis 2030



Herr Rietig informiert anhand einer dem TOP anliegenden Präsentation wie folgt.

Die Stadt Taucha kann zur Aufgabenerfüllung diverse Aufgabenfelder auslagern und hierfür Beteiligungsunternehmen gründen. Gemäß § 94 ff. Sächsischer Gemeindeordnung ist dies gesetzlich zulässig. 

Die Stadt Taucha hat zwei „Städtische Gesellschaften“:
· IBV Taucha mbH
· GBV Taucha mbH

Die beiden öffentlichen Unternehmen in Privatrechtsform (GmbH) haben nach den gesetzlichen Vorschriften jährlich Wirtschaftspläne aufzustellen und diese durch den Aufsichtsrat zu beschließen.

Die Geschäftsführung hat die Wirtschaftspläne für den Zeitraum 2026 bis 2030 erarbeitet. In der Aufsichtsratssitzung am 12. Dezember 2025 wurden beide Wirtschaftspläne zunächst beraten. In gleicher Sitzung erfolgte jedoch nur die Beschlussfassung für die IBV Taucha mbH. Die Beschlussfassung für die GBV Taucha mbH wurde auf die Aufsichtsratssitzung am 29. Januar 2026 verschoben, da es hier noch größeren Anpassungsbedarf geben wird. Die Unterlagen liegen der Kämmerei als zuständige Stelle des Beteiligungsmanagements vor.

Durch den Doppelhaushalt der Stadt Taucha 2025/2026 sind am 20.03.2025 die Wirtschaftspläne für das Jahr 2025 als Anlage mit beschlossen worden. Da für das Haushaltsjahr 2026 durch die Stadt selbst kein eigenständiges Aufstellungsverfahren zum Haushaltsplan erfolgt, sind nun die Wirtschaftspläne der Gesellschaften dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben und in öffentlicher Sitzung vorzustellen.
Der Wirtschaftsplan der IBV Taucha mbH ist als Anlage Bestandteil zur Verwaltungsvorlage.

Für die GBV Taucha mbH wird die Bekanntgabe des Wirtschaftsplanes in der Stadtratssitzung Februar 2026 erfolgen. 

Es gibt keine Anmerkungen oder Hinweise.
[bookmark: kopfbeginn]
	TOP 3: 
	Vorlage-Nr. 2026/004
Haushalt 2025/2026 - Fortschreibung Haushaltsjahr 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung bis einschließlich 2029 nach § 80 Abs.5 SächsGemO: Stichtag 13.01.2026



[bookmark: kopfbeginn1]Die Sitzungsvorlage liegt allen Stadträtinnen und Stadträten vor. Herr Rietig stellt die Sitzungsvorlage vor und erläutert diese anhand einer dem TOP anliegenden Präsentation. 

Der Stadtrat der Stadt Taucha beschloss in seiner Sitzung am 20.03.2025 den Doppelhaushalt der Stadt Taucha für die Jahre 2025/2026 inkl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2029. Aufgrund zahlreicher Kostenanpassungen und zeitlicher Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen, Auswirkungen der wirtschaftlichen Rezession, Rückgang von Steuereinnahmen sowie weiteren Erkenntnissen und Sachverhalten im operativen Verwaltungsgeschäft; ergeben sich erhebliche Veränderungen für den städtischen Haushalt. Hinzu kommen alternative Finanzierungen durch Kredite bei bestehenden oder neuen Investitionsmaßnahmen. Diese Sachverhalte machen eine Fortschreibung erforderlich.

Der Stadt Taucha steht in 2026 noch die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 in Höhe von 3,65 Mio. EUR aus der Haushaltssatzung 2025 zur Verfügung. Diese Ermächtigung wird in 2026 definitiv gezogen. 

Mit der Fortschreibung des Haushaltes werden die entsprechenden Veränderungen als Budgetanpassungen oder über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben erfasst und verarbeitet. Diese ersetzt im Haushaltsjahr 2026 zunächst sämtliche weitere üpl/apl-Beschlüsse für die in der beigefügten Übersicht genannten Sachverhalte. Zudem wird es auch keine Mittelübertragungen für Investitionen geben. Mittel aus noch laufenden Investitionen werden nach 2026 auf die Planansätze „übertragen“.

Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch die Fortschreibung des Haushaltes weder begründet noch aufgehoben.

Die voraussichtliche finanzielle Entwicklung wurde zunächst verwaltungsintern als auch vorab immer wieder in den politischen Gremien vorgestellt und diskutiert. Die Verwaltung und der Stadtrat müssen zukünftig hinsichtlich des Bedarfs, der Wirtschaftlichkeit und der Zeitschienen noch stärker priorisieren! Es bedarf tiefgreifender Reformen zur Kommunalfinanzierung durch
die Bundes- und Landesgesetzgebung.

Es gibt keine Hinweise oder Anmerkungen.

Der Stadtrat der Stadt Taucha beschließt in seiner Sitzung am 22.01.2026 die Fortschreibung des Haushaltsjahres 2026 inkl. der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2029 auf Grundlage von § 80 Absatz 5 Sächsischer Gemeindeordnung (SächsGemO). Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind mit Beschluss der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen, wenn es die Lage erfordert. 

Aufgrund zahlreicher zeitlicher Veränderungen und Kostenanpassungen ist dieser Beschluss zu fassen. Die politischen Gremien des Stadtrates wurden bereits im vergangenen Jahr zu dieser Thematik informiert.
Die voraussichtliche Entwicklung als Fortschreibung ist als Anlage mit Stand vom 13.01.2026 beigefügt.

Abstimmungsergebnis: 
Es sind 16 Stimmberechtigte anwesend.
Ja:	16 Stimmen
Nein:	keine 
Enthaltungen:	keine
Befangenheit:	keine
Damit ist der Beschluss einstimmig bestätigt.
[bookmark: telefon] 
	TOP 4: 
	Vorlage-Nr. 2026/001
Bebauungsplan Nr. 53 "Dorfteich Dewitz"
Beschluss zum Beenden des Bebauungsplanverfahrens



Die Sitzungsvorlage liegt allen Stadträtinnen und Stadträten vor. Herr Zacharias stellt die Sitzungsvorlage vor und erläutert diese. 

Der Bebauungsplan Nr. 53 „Dorfteich Dewitz“ wurde am 08.12.2016 aufgestellt, um den Dorfteich im Rahmen der bestehenden Ortsgestaltungskonzeption als öffentliches Grün und damit als prägnantes Gewässer einschließlich Gewässerrandstreifen auszuweisen und um das Planungsrecht für das Areal zu sichern. Nach längerer Planungszeit und einem anhängigen Gerichtsverfahren hat die Stadt Taucha im Jahr 2024 die Flächen im Geltungsbereich käuflich erworben und kann somit über die Grundstücke frei verfügen. Die städtebauliche Konzeption muss nicht mehr durch einen Bebauungsplan gesichert werden. Aus diesem Grund wird das Verfahren nicht weiter verfolgt.

Über das KFW Klimaschutzförderprogramm wurde die Teichsanierung und Renaturierung positiv beschieden, sodass Fördermittel vorliegen, um dies vorzunehmen. 

Es gibt keine Hinweise oder Anmerkungen.

Der Stadtrat der Stadt Taucha beschließt in seiner Sitzung am 22.01.2026 das Beenden des Bebauungsplanverfahrens Nr. 53 „Dorfteich Dewitz“.

Abstimmungsergebnis: 
Es sind 16 Stimmberechtigte anwesend.
Ja:	16 Stimmen
Nein:	keine 
Enthaltungen:	keine
Befangenheit:	keine
Damit ist der Beschluss einstimmig bestätigt.

	TOP 5: 
	Vorlage-Nr. 2026/003 Leasing Dienstfahrzeug für den Bauhof - abgesetzt



	TOP 6: 
	Vorlage-Nr. 2026/005
Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am 01.03.2026 im Gewerbegebiet "An der Autobahn" in der Stadt Taucha



Der Bürgermeister informiert, dass noch über einen verkaufsoffenen Sonntag entschieden werden kann. Dieser wird heute nicht beschlossen, da es noch Abstimmungsbedarf zum Zeitpunkt gibt.

Herr Rühling erläutert die komplexe Rechtslage zum Thema Sonntagsöffnung wie folgt:

Die Rechtsprechung zu diesem Thema hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Durch die Gerichte wird vermehrt das Augenmerk auf die örtliche Ausdehnung der Sonntagsöffnung gerichtet. Insoweit wird darauf abgestellt, dass der Anlass eine prägende Wirkung auf das gesamte Gebiet der Ladenöffnung haben muss, welche ggf. konkret dargelegt und nachgewiesen werden muss. 

Gemäß § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG werden die Gemeinden ermächtigt, die Öffnung von Verkaufsstellen im Gemeindegebiet aus besonderem Anlass an jährlich bis zu 4 Sonntagen durch Rechtsverordnung zu gestatten. Grundsätzlich können kulturelle Veranstaltungen einer Gemeinde, wie z. B. Stadtfeste, Volksfeste, Heimatfeste sowie traditionelle Feste und Weihnachtsmärkte einen besonderen Anlass darstellen, der die Öffnung von Verkaufsstellen im Gemeindegebiet gemäß § 8 Abs. 1 SächsLadÖffG rechtfertigt. Nach diesem Gesetz bedarf somit jede Sonntagsöffnung zunächst eines dem Sonntagsschutz gerecht werdenden hinreichend gewichtigen Sachgrundes, der für die Öffentlichkeit erkennen lässt, dass die Sonntagsöffnung die Ausnahme bildet. Der jeweilige Anlass müsste im Hinblick auf die Urbanität und Touristenströme eine besondere Bedeutung für die jeweilige Kommune haben und geeignet sein, um Auswirkungen auf das gesamte Gemeindegebiet bzw. das Gebiet der Öffnung zu entfalten. 

Vorrausetzung ist allerdings, dass tatsächlich eine entsprechende Veranstaltung stattfindet und diese den Grund für die Sonntagsöffnung darstellt. 

Weiterhin hat die derzeitige Rechtsprechung nochmals speziell auf die örtliche Ausdehnung der Sonntagsöffnung hingewiesen. Sollte die jeweilige Veranstaltung keine prägende Wirkung auf das gesamte Gemeindegebiet haben, ist zu prüfen, ob eine Beschränkung für bestimmte Stadtteile möglich ist. 

All diese rechtlichen Vorgaben haben wir bei Festlegung der Sonntagsöffnung beachtet und berücksichtigt. Das Stadtfest erfüllt die Kriterien für eine Sonntagsöffnung im gesamten Stadtgebiet. Der Herbstmarkt und der Weihnachtsmarkt erfüllen nicht die Kriterien für eine Sonntagsöffnung im gesamten Stadtgebiet, da die Veranstaltung nur im Bereich der Innenstadt durchgeführt wird. Aus diesem Grund wird für diese Veranstaltungen nur eine Sonntagsöffnung im Innenstadtbereich festgelegt. Auch die Eröffnungsfeier „Möbel Höffner“ erfüllt nicht die Kriterien für eine Sonntagsöffnung im gesamten Stadtgebiet, da die Veranstaltung nur im Bereich des Gewerbegebietes „An der Autobahn“ durchgeführt wird. Aus diesem Grund wird für diese Veranstaltung nur eine Sonntagsöffnung im Gewerbegebiet „An der Autobahn“ festgelegt. 

[bookmark: _Hlk221282645]Wir haben in der Anhörungsphase alle Kirchgemeinden der Stadt Taucha, Ver.di, die IHK und den Handelsverband Sachsen mit beteiligt. Rückmeldung gab es von der IKK, dem Handelsverband Sachsen und von Ver.di. Die IHK und der Handelsverband Sachsen haben nochmals auf die Rechtslage hingewiesen und die geplanten Sonntagsöffnungen befürwortet. Ver.di hat darauf hingewiesen, dass die Gewerkschaft die Sonntagsöffnungen grundsätzlich ablehnt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Sonntagsöffnungen rechtmäßig oder rechtswidrig sind. Aber auch Ver.di hat auf die Beachtung der Vorrausetzungen für anlassbezogene Sonntagsöffnungen hingewiesen. Voraussetzung für eine Sonntagsöffnung ist zunächst das Vorliegen eines von der Sonntagsöffnung unabhängigen, eigenständigen Anlasses, der auch ohne Sonntagsöffnung stattfinden würde. Ver.di bittet darum, diese Rechtmäßigkeit zu beachten. Gleichzeitig behält sich ver.di eine rechtliche Prüfung der Sonntagsöffnung vor. 

Wir haben die derzeitige Rechtlage und Rechtsprechung sowie die eingegangenen Stellungnahmen bei unserer Interessenabwägung berücksichtigt. Aus unserer Sicht erfüllen alle vorgeschlagenen 4 Veranstaltungen die Kriterien für einen verkaufsoffenen Sonntag. Wir schlagen folgende Sonntage vor: 


Beschluss Nr.: 2026/005
Sonntag, den 01.03.2026
Anlass ist Eröffnung des neuen Möbelhauses „Möbel Höffner“. 
Aufgrund dieser Veranstaltung wird eine Sonntagsöffnung für die Geschäfte im Gewerbegebiet „An der Autobahn“ am 01.03.2026 in Taucha festgelegt. Die Rechtsverordnung und der Lageplan des Gewerbegebietes „An der Autobahn“ ist als Anlage beigefügt und Bestandteil des Beschlusses. 

Beschluss Nr.: 2026/007
Sonntag, den 30.08.2026
Anlass ist das Stadtfest „Tauchscher“.
Aufgrund dieser Veranstaltung wird eine Sonntagsöffnung für die Geschäfte am 30.08.2026 im gesamten Stadtgebiet Taucha festgelegt. Die Rechtsverordnung ist als Anlage beigefügt und Bestandteil des Beschlusses. 

Beschluss Nr.: 2026/008
Sonntag, den 27.09.2026
An diesem Tag findet auf dem Markt der „Herbstmarkt“ statt. 
Aufgrund dieser Veranstaltung wird eine Sonntagsöffnung für die Geschäfte am 27.09.2026 im Innenstadtbereich Taucha festgelegt. Die Rechtsverordnung und der Lageplan des Innenstadtbereiches sind als Anlage beigefügt und Bestandteil des Beschlusses.

Beschluss Nr.: 2026/009
Sonntag, den 29.11.2026 
Anlass sind die beiden Weihnachtsmärkte im Innenstadtbereich.
Aufgrund dieser Veranstaltung wird eine Sonntagsöffnung für die Geschäfte am 29.11.2026 im Innenstadtbereich Taucha festgelegt. Die Rechtsverordnung und der Lageplan des Innenstadtbereiches sind als Anlage beigefügt und sind Bestandteil des Beschlusses. 

Die Sitzungsvorlage liegt allen Stadträtinnen und Stadträten vor. 

Es gibt keine Hinweise oder Anmerkungen.

Der Stadtrat der Stadt Taucha beschließt in seiner Sitzung am 22.01.2026 die Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten im Gewerbegebiet „An der Autobahn“ am Sonntag, den 01.03.2026. Die Rechtsverordnung und der Lageplan des Gewerbegebietes „An der Autobahn“ sind als Anlage beigefügt und sind Bestandteil des Beschlusses. 

[bookmark: abstimmbeginn]Abstimmungsergebnis: 
Es sind 16 Stimmberechtigte anwesend.
Ja:	15 Stimmen
Nein:	  1 Stimme
Enthaltungen:	keine
Befangenheit:	keine
Damit ist der Beschluss mehrheitlich bestätigt.

	TOP 7: 
	Vorlage-Nr. 2026/007
Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am 30.08.2026 in der Stadt Taucha



Die Sitzungsvorlage liegt allen Stadträtinnen und Stadträten vor. Es wird Bezug genommen auf die Ausführungen unter TOP 6 der Stadtratssitzung.

Es gibt keine Hinweise oder Anmerkungen.

Der Stadtrat der Stadt Taucha beschließt in seiner Sitzung am 22.01.2026 die Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am Sonntag, den 30.08.2026 in der Stadt Taucha. Die Rechtsverordnung ist als Anlage beigefügt und ist Bestandteil des Beschlusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Es sind 16 Stimmberechtigte anwesend.
Ja:	16 Stimmen
Nein:	keine
Enthaltungen:	keine
Befangenheit:	keine
Damit ist der Beschluss einstimmig bestätigt.

	TOP 8: 
	Vorlage-Nr. 2026/008
Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am 27.09.2026 im Innenstadtbereich der Stadt Taucha



Die Sitzungsvorlage liegt allen Stadträtinnen und Stadträten vor. Es wird Bezug genommen auf die Ausführungen unter TOP 6 der Stadtratssitzung.

Es gibt keine Hinweise oder Anmerkungen.

Der Stadtrat der Stadt Taucha beschließt in seiner Sitzung am 22.01.2026 die Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am Sonntag, den 27.09.2026 im Innenstadtbereich der Stadt Taucha. Die Rechtsverordnung und der Lageplan des Innenstadtbereiches der Stadt Taucha sind als Anlage beigefügt und sind Bestandteil des Beschlusses. 

Abstimmungsergebnis: 
Es sind 16 Stimmberechtigte anwesend.
Ja:	16 Stimmen
Nein:	keine
Enthaltungen:	keine
Befangenheit:	keine
Damit ist der Beschluss einstimmig bestätigt.

	TOP 9: 
	Vorlage-Nr. 2026/009
Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am 29.11.2026 im Innenstadtbereich der Stadt Taucha



Die Sitzungsvorlage liegt allen Stadträtinnen und Stadträten vor. Es wird Bezug genommen auf die Ausführungen unter TOP 6 der Stadtratssitzung.

Es gibt keine Hinweise oder Anmerkungen.

Der Stadtrat der Stadt Taucha beschließt in seiner Sitzung am 22.01.2026 die Verordnung der Stadt Taucha über das Offenhalten von Verkaufsstätten am Sonntag, den 29.11.2026 im Innenstadtbereich der Stadt Taucha. Die Rechtsverordnung und der Lageplan des Innenstadtbereiches der Stadt Taucha sind als Anlage beigefügt und sind Bestandteil des Beschlusses. 






Abstimmungsergebnis: 
Es sind 16 Stimmberechtigte anwesend.
Ja:	16 Stimmen
Nein:	keine
Enthaltungen:	keine
Befangenheit:	keine
Damit ist der Beschluss einstimmig bestätigt.

	TOP 10: 
	Bürgerfragestunde



Der Vorsitzende erklärt, dass die Bürgerfragestunde nach § 44 Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit § 15 der Geschäftsordnung für Stadtrat und Ausschüsse der Stadt Taucha geregelt ist. Jeder Einwohner ist berechtigt, innerhalb einer im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung anberaumten Fragestunde mündliche Anfragen an den Bürgermeister zu richten. Die Fragen, Anregungen und Vorschläge müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Zu den Fragen nimmt der Bürgermeister oder ein von ihm Beauftragter Stellung. Ist eine sofortige Klärung nicht möglich, kann auch eine schriftliche Beantwortung erfolgen. 

Die Stadtratssitzungen der Stadt Taucha finden monatlich (bis auf wenige Ausnahmen) statt. Die Stadtratssitzungen sind öffentlich und die Einwohner der Stadt Taucha und der Ortsteile haben zu Beginn jeder Sitzung in einem gesonderten Tagesordnungspunkt die Möglichkeit, Fragen (eine zielgerichtete Frage nebst einer Nachfrage) zu stellen. Damit eine Beantwortung während der Sitzung durch den Bürgermeister und die Verwaltung auch gewährleistet werden kann, sind die Fragen vorzugsweise im Vorfeld der Sitzung schriftlich einzureichen. Dies ist elektronisch über die E-Mail: buergerfrage@taucha.de oder postalisch: Stadtverwaltung Taucha, Schloßstraße 13 in 04425 Taucha unter dem Kennwort: „Bürgerfrage“ möglich. Die Fragen und Antworten werden mündlich während der Stadtratssitzung vorgetragen und auf der Webseite der Stadt Taucha, www.taucha.de/buergerfragen/, welche regelmäßig aktualisiert und ergänzt wird, nachzulesen sein. Ihre Frage an den Bürgermeister und die Verwaltung sollte bis zum 19.01.2026 vorliegen und sich auf ein Thema begrenzen, knapp und präzise formuliert sein. Sie ist zielgerichtet auf die Belange der Stadt Taucha und der Ortsteile bzw. zur aktuellen Entwicklung abzustellen.

Im Vorfeld gingen 3 Bürgerfragen ein. Die Beantwortung im Nachgang per E-Mail bzw. per Post werden erfolgen. Der Inhalt der Bürgerfragen nebst Antworten wird nach dem Wortlaut der Fragesteller, des Bürgermeisters, der Fachbereichsleiter und der Verwaltungsmitarbeiter selbst wiedergegeben. Gibt es mehrfache Fragestellungen in einer Bürgeranfrage, werden die erste Frage mündlich während der Sitzung und schriftlich und alle weiteren Fragen nur schriftlich beantwortet werden.

Es gibt keine weiteren Anfragen.

	TOP 11: 
	Verschiedenes



Bürgermeister: Gedenkveranstaltung am 27.01.2026, 15 Uhr, am Kleinen Schöppenteich in Taucha

Es gibt keine Anmerkungen oder Hinweise.

	TOP 12: 
	Anfragen der Stadträtinnen und Stadträte



Stadträtin Frau Wagner: Das Fahrkartenhaus am Bahnhof ist geschlossen. Ist der Grund bekannt? Was passiert mit der Videoüberwachung am Bahnhof?

Herr Zacharias: Die Belegung ist von einem Mobilitätsvertrag abhängig, welcher zum Ende 2025 ausgelaufen ist. Dieser hatte die DB verpflichtet, solche Fahrtkartenhäuschen anzubieten. Im neuen Mobilitätsvertrag ist dies entfallen. Momentan gibt es keinen Anbieter. Die DB lehnt es ab.

Herr Rühling: Die Videoüberwachung läuft bis zum 30.06.2026. Dann wird sie nach der derzeitigen Rechtslage abgeschaltet, es sei denn, ein neues Polizeigesetz wird durch den Freistaat beschlossen. Im Gebäude befindet sich ein Schaltkasten, wobei der Schlüssel bei der Stadtverwaltung Taucha hinterlegt ist.

Stadtrat Herr Erbs: Mit Abschaltung kann eine Umsetzung der Videoüberwachung ab 01.07.2026 in dem Bereich der Grundschule Am Park / Festwiese zur Überwachung von Vandalismus (Dokumentation) erfolgen?

Herr Windhövel: Vandalismusprobleme gibt es auch auf dem Gelände der Regenbogenschule/Oberschule. Eine Klärung mit den zuständigen Behörden läuft (Anfrage beim Landesamt für Schule und Bildung) insbesondere dazu, welche Voraussetzungen sind zu erfüllen. Es ist auch möglich die Kamera sichtbar nach außen abzuschalten, damit erkennbar ist, dass während des Schulbetriebes keine Kamera läuft. 

Es gibt keine weiteren Anmerkungen oder Hinweise.

Die Sitzung wird 17:55 Uhr geschlossen.
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